
8. Bei bIo. t t 30 .. }.ärz 1949 .. 

313/J A n fra g e 

der Abg. Gabricle Pro f t ,Ferdinanda F los S III a n n , 

Uilhelmine M oi k und Genossen 

an den Bundeseinister für Finanzen, 

betreffend Auslegung des Währungsschutzgesetzes. 

Zu den Härten, die das Vlährungsschutzgesetz als Folge des Krieges brin­

gen musste, in den Österreich durch die deutsche Besetzung hineingezogen 

\1urde# treten bedauerlichcri7cise bei der Auslegung im :Bereich der Vol.lzie~ 

hungHärten, welche der Gesetzgeber in keiner ~cise wollte, auf~ Dazu gc­

hört in erster Linie die Bestimr~ung des § 10, Abs.(Z), welche den aus der 

Kriegsgc:fangensch~ft he:itr_1kc~:lTend(m Kriegsgefangenen eine Nachfrist fÜl"'c1ie 

Stellung von Rückbuchungsal'lträgen. einräumte. Es sind nUn leider zahlreiohe 

~sterreicheraus der F~ießsgefangenschaft nicht heimgekehrt, weil sie mitt­

lerweile gestorben sind. Es war für die beschlicssenden Abgeordneten selbst. 

v~rständlich, dass man die Angellörigen dieser Pers onen nicht schlechter 

stellen wollte als diejenigen, die glücklicheI'Vf,~ise in die Heima.t zurückkoi71~ 

men konnten. 

Das Bundesministerium für- Finanzen legt ab~r bei der Auslegung dieser 

Gesetzcsbcstinoung eine völlig unverständliche Härte an den Tag. Das 'ilort 

;'hei;n1cchrcndc ästerreichische Kriegsgefangene" wird entgegen der Meinung der 

Gesetzgeber so eng ausgelegt, dass man die F~ilien der in Kriegsgefangen­

schaft Gestorbenen UD diese Begünstigung des rTährungsschutzgesetzQs bringt. 

Man anerkennt zuar das Recht der Frauen, deren lfänner Kriegsgefangene wa­

ren, als Haus haI tungsvorstand behandelt zu \1crden t d8.rni t ist aber die Hnug­

frau nicht berechtigt, Rückbuchungsanträge bezüglich eines Sparbuches zu 

stellen, welches auf den Namen des Gatten lautet. Mit Rücksicht darauf, dass 

der Abs.(2) den heimkehrenden Kriegsgefangenen eine Nachfrist auf Stellung 

der Rückbuchungsanträge gibt, haben selbstverständlich zahlreiche Frauen in 

Zrrrartung der Heirikehr d0S Gatten ait der Stellung von Rückbuchungsanträgen 

zugellartet • Nach der strellgen Aus legung des Finanzr.linisteriums ist aber die 
- -

Frist dann als vcrsäuot anzus~hen, wenn diese Frauen die traurige ]ütteilung 

vom Todesfall ihres Gatten in der Kriegsgef~ngcnschaft erhalten haben. 

Überhaupt unberücksichtiet bleibt bei dieser Prc.xis die Versorgung von Eltern. 

AUßserdem ~erden Schwierigkeiten bezüglich jener Rückbuchungsanträge ge­

nacht t die s ich auf Spareinlagen beziehen, welche auf den Nanen des Kriegs­
gefangenen lauten. 
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Die gefertigten Abcc!ordndcm betrachten diese lfandlungsweise des Bun­

d~stlil1isteriur:u:; für ~'in::mzcll <.üs ehie absolut unzulässige Einengune des 

BeGriffes IiHeimkehrer a I \1ie er den Gesetzgeber vorschnebt. Ihrer Auffnssung 

nach würde eine Verordnung, welche den Angchörig~n von in Kriegsgefangen­

schaft Verstorbcmeu. ehm bei Durchführijl1g der Vcrla.ssenschaftsabhandlung 

die Möglichkeit einri1uLlt, einen Rückbuchungsantr~g beZliglich der Sparein­

lc.gcn vo~ Heimkf:hrern n~ch den Bestimmungen des Vfährungsschutzgesetzes zu 

stellen, nicht nur mit dem erklärten Willen der Gesetzgeber, sondern auch 

mit dem Wortlaut des Gesetzes vereinbar sein. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn BundesLunistcr 

für Finan~endie naohstehende 

Anfra.ge: 

Ist der Herr Bundesminister bereit, in Vollziehung des § lO,Abs~(2). 
des Tlährungsschutzgesetzes ehestens eine Verordnung zu erlassen, welche 

auch den Angehörigen VOll in Kriegsgefangensch.."tft Vcrst·orbenen hinsichtlich 

der Rückbuchungsanträge die gleiche Rechtsstellung einräumt, wie sie den 

tCl.tsächlich heil:'lgek~hrtcn Kriegsgcfo.ngcnen gewährt wurde? 

.. ---- - ... ---.. 
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